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Immobilienrecht -

Architektenvertrag
Entgeltlicher Auftrag oder

(unentgeltliche) Akquisition?
Streit zwischen dem Architekten unddem Bauherren entsteht in der Regeldann, wenn sich die Bauherren vondem Architekten trennen. Grundhierfür ist häufig, dass die Bauher-ren nach einigen Beratungsgesprä-chen und/oder ersten, skizzenartigenEntwürfen durch den Architektennicht von dessen Fähigkeiten über-zeugt sind oder der avisierte Kaufdes zu bebauenden Objekts wegenFinanzierungsschwierigkeiten oderan den Verhandlungen ...
mehr auf Seite 2

Familienrecht -
Unterhaltsschulden

Was tun, wenn der
Schuldner insolvent ist?

Wie kann der Unterhalsgläubiger dieUnterhaltsschulden im Insolvenz-verfahren durchsetzen? Ein Schuld-ner ist insolvent, wenn sein Vermö-gen zur Befriedigung aller seinerGläubiger nicht mehr ausreicht.Dann kann er durch einen Eigenan-trag oder ein Gläubiger durch einenFremdantrag die Eröffnung undDurchführung eines Insolvenzver-fahrens beantragen. Dieses Verfah-ren dient zu einer gleichmäßigen Be-friedung aller Gläubiger und stelltdem Schuldner nach ...
mehr auf Seite 3

Medizinrecht -
Ausfallhonorar

Alles eine Frage der
Organisation?

Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr, derTerminkalender sieht die Behandlungdes Herrn Bleibtweg vor, aber dererscheint nicht. Sitzen noch Patien-ten im Wartezimmer, mag die ausge-fallene Behandlung die Arbeitsbelas-tung verringern. Führen Sie eine Be-stellpraxis ist der Arbeitsausfallziemlich ärgerlich. In jedem Fall stelltsich die Frage, ob und in welcherHöhe Sie ein Ausfallhonorar geltendmachen können. Die rechtliche Be-urteilung dieser Situation ist nichteinheitlich. Während ein Teil derRechtsprechung zu dem ...
mehr auf Seite 4
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Eine ordentliche Kündigung istspätestens am dritten Werktag einesKalendervierteljahres zum Ablaufdes nächsten Kalendervierteljahreszulässig. Mit anderen Worten be-trägt die gesetzliche Kündigungsfristfür gewerbliche Mietflächen zweivolle Quartale. Die Kündigung mussdabei spätestens am dritten Werk-tag des ersten, zur Kündigungsfristzählenden Quartals zugegangen sein.Ein am dritten Werktag im Januareines Jahres gekündigter, gewerbli-cher Mietvertrag endet also zum30.06. desselben Jahres.
Vertragslaufzeiten

Im Bereich des gewerblichen Miet-rechts ist es jedoch üblich, die Ver-tragslaufzeiten und die Kündigungs-fristen individuell, beziehungsweiseabweichend von den gesetzlichenRegelungen vertraglich zu vereinba-ren. Oftmals handelt es sich dabeium feste Laufzeiten, während dereneine ordentliche Kündigung ausge-schlossen ist. Alternativ gibt es häu-fig so genannte Mindestlaufzeiten.Diese schließen die ordentliche Kün-digung dann zumindest für einen ge-wissen Zeitraum aus. Hintergrunddieser Vorgehensweise ist die Amor-tisation der mit der Vermietung ver-bundenen Kosten (zum BeispielCourtage, Umbau, Renovierung undso weiter).
Selbstverständlich können gewerb-liche Mietverhältnisse auch außer-ordentlich gekündigt werden, soferndie Voraussetzungen gegeben sind.Außerordentliche Kündigungen un-terscheidet man in �fristgemäße� und�fristlose� Kündigungen. Vorausset-zung für eine außerordentliche Kün-digung ist jedoch immer das Vorlie-gen eines entsprechenden Kündi-gungsgrundes.
Die fristgemäße, außerordentlicheKündigung kann von Vermieterseitebeispielsweise ausgesprochen wer-den, sofern das Mietverhältnis un-unterbrochen dreißig Jahre andauert,nach Beendigung eines Nießbrauchs-rechtes, Eintritt der Nacherbfolgeoder nach Erlöschen eines Erbbau-

rechtes.
Der Mieter kann das Mietverhält-nis außerordentlich fristgemäß we-gen Verweigerung der Untervermiet-erlaubnis, Mietdauer von über drei-ßig Jahren oder des Eintritts des Erb-falles kündigen.

fristlose Kündigung
Für den Ausspruch einer fristlosenKündigung durch eine der Mietpar-teien ist ein entsprechender Kündi-gungsgrund erforderlich. Dieser liegtnur dann vor, wenn dem Kündigen-den unter Berücksichtigung allerUmstände des Einzelfalls und unterAbwägung der beiderseitigen Inter-essen die Fortsetzung des Mietver-hältnisses nicht zugemutet werdenkann.
Für den Mieter ist dies zum Bei-spiel der Fall, wenn der Vermieterdie Mietsache entzieht oder aber dieNutzung der Mietsache nicht ein-

räumt. Für den Vermieter kann einGrund zur fristlosen, außerordent-lichen Kündigung vorliegen, wenndie Überlassung der Mietsache anden Mieter eine erhebliche Gefähr-dung der Mietsache darstellt oderwenn der Mieter den Hausfriedennachhaltig stört. Befindet sich derMieter mit Beträgen in Höhe vonzwei Monatsmieten, beziehungs-weise einem nicht unerheblichen Teilder Miete für zwei aufeinander fol-gende Termine, im Zahlungsverzug,ist das ebenfalls ein ausreichenderGrund.
Sonderfälle im Rahmen der Beendi-gung von gewerblichen Mietverhält-nissen sind im Rahmen von Insol-

venzen und Zwangsversteigerungengegeben. Im Falle einer Insolvenz isteine Kündigung durch den Vermie-ter zunächst ausgeschlossen, aller-dings hat der (vorläufige) Insolvenz-verwalter die Möglichkeit, jedes ge-werbliche Mietverhältnis mit dergesetzlichen Frist kündigen.
Nach einer Ersteigerung in einemZwangsversteigerungsverfahren hatder Ersteigerer, der als Erwerber aufder Vermieterseite in den Mietver-trag eintritt, einmalig für den erstenauf den Zwangsversteigerungster-min möglichen Kündigungsterminein Sonderkündigungsrecht. Er kanndas Mietverhältnis mit der gesetzli-chen Kündigungsfrist beenden.

Vertragsvereinbarungen
Neben den gesetzlichen und durchdie Rechtsprechung etablierten Kün-digungsgründen ist es grundsätzlichmöglich im gewerblichen Mietrechtdarüber hinausgehende, vertraglicheKündigungsrechte oderauflösende Bedingungen zuvereinbaren. Das kann zumBeispiel für die Nicht-Er-teilung einer Baugenehmi-gung oder der Nicht-Errei-chung von Umsatzzielender Fall sein.

Sollten die vertraglichenoder gesetzlichen Mietfris-ten für die Mietparteien zulang oder zu unflexibel unddie Parteien sich hinsicht-lich einer Aufhebung desMietverhältnisses einigsein, so ist jederzeit der Abschlusseiner Aufhebungsvereinbarung mög-lich. In der Aufhebungsvereinbarungist dann genaustens festzulegen,wann das Mietverhältnis endet undwelche Mietpartei welche Pflichtzum Zeitpunkt der Beendigung desMietverhältnisses übernimmt.
Grundsätzlich ist bei allen Kündi-gungen darauf zu achten, dass dieseform- und fristgerecht erfolgen müs-sen. Hierzu sind insbesondere auchetwaige, vertragliche Vorschriften zubeachten. In jedem Falle gilt schrift-lich per Einschreiben oder per Bo-ten zu kündigen.
Autor: RA Dirk-Hagen Macioszek,Hamburg

Mietrecht - Gewerberaum
Beendigung gewerblicher Mietverhältnisse - für

Gewerbemietverträge hat der Gesetzgeber die Kündigungsfrist
in § 580a II Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt.
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Gesellschafter beteiligen sich an ihrmit einer Kapitaleinlage, die in dasVermögen der Gesellschaft übergehtund erwarten hierfür eine Rendite.Für das Tagesgeschäft und die wirt-schaftliche Entwicklung sind in ers-ter Linie Geschäftsführer, bei denenes sich auch um angestellte Perso-nen handeln kann, verantwortlich.Diese müssen keineswegs zugleichGesellschafter sein. Sie werden vonden Gesellschaftern kontrolliert, die-se treffen auch die wesentlichenUnternehmensentscheidungen.
Mindestkapital

Sozusagen als Kontrapunkt dafür,dass bei der GmbH die Haftung aufdas Gesellschaftsvermögen be-schränkt ist, wurde vom Gesetzge-ber ein Mindestkapital festgelegt,welches bei der Gründung gestelltwerden muss. Dieses betrug früher50.000 DM und lautet jetzt auf25.000 Euro. Hiervon müssen beiGründung der GmbH zunächstmindestens 12.500 Euro eingezahltwerden. Zugleich stellt der Gesetz-geber relativ hohe Anforderungen andie tatsächliche Erbringung desStammkapitals der GmbH sowie andessen Erhaltung.
Personenhandelsgesellschaften kön-nen durch einfachen, privatrechtli-chen Vertrag, der keinem Formerfor-dernis unterliegt, gegründet werden.Demgegenüber sieht der Gesetzge-ber für die GmbH die notarielle Be-urkundung des Gründungsaktes so-wie die Abfassung des Gesellschafts-vertrages vor. Dies führt wiederumdazu, dass selbst kleinere Änderun-gen des Gesellschaftsvertrages nachder Gründung der notariellen Beur-kundung bedürfen.
Neben der Erbringung des Stamm-kapitals muss auch die Kapitalerhal-tung selbst gesichert sein. Daherwurden Regelungen geschaffen, dieVerbote für die Rückzahlung vonKapital an Gesellschafter enthieltenund zugleich Erstattungsansprücheder Gesellschaft an Gesellschafterformulierten, falls diesen Regelun-gen zuwider gehandelt wird. ÜberVorschriften in der Insolvenzord-nung ergeben sich zudem Ansprü-che gegenüber Gesellschaftern auf

Gericht zu dem Ergebnis, dass sichder Architekt regelrecht �aufge-drängt� hatte, um einen Auftrag zuerlangen.
Beweislast

Die Bauherren hatten lediglich einerBau-Voranfrage zugestimmt undhierzu eine Vollmacht erteilt. DerArchitekt erbrachte jedoch zusätz-lich umfangreiche Planungsleistun-gen für mehrere Häuser einschließ-lich der Erschließung und verlangteauf Basis der Honorarordnung fürArchitekten und Ingenieure (HOAI)knapp 35.000 Euro Honorar. DieBauherren wendeten ein, diese Pla-nungsleistungen seien (noch) nichtbeauftragt worden und darauf habesich die erteilte Vollmacht nicht er-streckt. Den Beweis, es habe sichschon um eine vertragliche Bindungbezüglich aller Planungsleistungengehandelt, konnte der Architekt nichterbringen.
Weiter hielt das OLG München fest,dass der Architekt auch die Beweis-last dafür trägt, dass der Vertrag nichtunter einer �aufschiebenden Bedin-gung� geschlossen wurde. Diese Fest-stellung des Gerichts ist vor allemwichtig für Fälle, in denen die Bau-herren zum Beispiel behaupten, siehätten erst dann einen Vertrags-schluss gewollt, wenn eine bestimm-te Bedingung eingetreten sei. DieEntscheidung des OLG Münchenzeigt einmal mehr, dass ein Streit vorGericht über das Architektenhono-rar dadurch vermieden werden kann,dass Architekt und Bauherr eine kla-re, schriftliche Vereinbarung dazutreffen, wann die vergütungspflich-tige Tätigkeit des Architekten be-ginnt. Nicht umsonst sieht die HOAIauch die Schriftform für das Hono-rar des Architekten vor.
Haben die Parteien einen schriftli-chen Vertrag geschlossen und ent-hält dieser keine Bedingung, findetübrigens eine Umkehr der Beweis-last statt. In solchen Fällen müssendie Bauherren beweisen, dass derVertrag zum Beispiel erst dann gilt,wenn das zu bebauende Grundstückgekauft wurde.
Autor: RA Maximilian Koch, Nürn-berg

Streit zwischen dem Architekten unddem Bauherren entsteht in der Regeldann, wenn sich die Bauherren vondem Architekten trennen. Grundhierfür ist häufig, dass die Bauher-ren nach einigen Beratungsgesprä-chen und/oder ersten, skizzenartigenEntwürfen durch den Architektennicht von dessen Fähigkeiten über-zeugt sind oder der avisierte Kaufdes zu bebauenden Objekts wegenFinanzierungsschwierigkeiten oderan den Verhandlungen mit demGrundstückseigentümer scheitert.
Vertragsschluss

Die Folge derartiger Situationen istoftmals, dass der Architekt für seinebisher erbrachten Leistungen eineVergütung verlangt. Die Bauherrenwerden oft einwenden, sie hätten sicherst einmal nur von den künstleri-schen/gestalterischen Fähigkeitendes Architekten überzeugen wollenund hätten noch gar keinen Archi-tektenvertrag beabsichtigt. Wann en-det also die werbende Tätigkeit desArchitekten mit der Folge eines gül-tigen Architektenvertrages?
Ein Architektenvertrag beziehungs-weise ein Planungsvertrag kann auchmündlich geschlossen werden. Es istjedoch stets zwischen der vertrags-losen - und damit honorarfreien -Werbung des Architekten (Akquisi-tion) und der vertraglichen - und da-mit vergütungspflichtigen - Tätigkeitdes Architekten zu unterscheiden.Die Grenze ist fließend. Hierzu mussjeder Einzelfall gesondert betrachtetwerden, da es zu der Abgrenzungunzählige Gerichtsurteile gibt. Beider Abgrenzung können auch exter-ne Faktoren eine Rolle spielen. Sokann die Akquisitionstätigkeit desArchitekten umfangreicher sein,wenn er gegen Mitbewerber zukämpfen hat oder die Baukonjunk-tur schwach ist.
In jedem Fall trägt der Architekt dieBeweislast dafür, dass es sich umeine vergütungspflichtige Tätigkeithandelt. Das hat das OLG Münchenin seinem Urteil (Az.: 9 U 4609/07)erneut bestätigt. In dem Fall kam das

Erstattung von Zahlungen, die wieEigenkapital angesehen werden. Manmuss sich klarmachen, dass Ge-schäftsführer und Gesellschaftermit diesen Vorschriften in persönli-che Zahlungsverpflichtungen gera-ten, mit denen sie möglicherweise niegerechnet haben.
Haftung

Zu den Grundsätzen der Kapitaler-haltung gehört auch, dass die Ge-schäftsführer gesetzlich verpflichtetsind, Gesellschafterversammlungeneinzuberufen, wenn erkannt wurde,dass 50 Prozent des Stammkapitalsverloren sind. Dies dient auf der ei-nen Seite als Warnfunktion. Zahlun-gen an Gesellschafter können bei ei-ner Verminderung des Stammkapi-tals zu entsprechenden Rückzah-lungsansprüchen führen. Auf deranderen Seite sollen so Kapitalerhö-hungen initiiert werden.
Für Geschäftsführer, aber auch fürGesellschafter, bestehen vielfältigeHaftungsvorschriften. Zum Beispielhat sich der Gesetzgeber mit der Fra-ge befasst, was geschehen soll, wennGeschäftsführer nach Eintritt derZahlungsunfähigkeit oder der Über-schuldung Zahlungen an Dritte oderan Gesellschafter leisten. Hierfürwurde in § 64 GmbH-Gesetz eineVorschrift für die persönliche Haf-tung von Geschäftsführern, die ent-sprechende Zahlungen ohne die Sorg-falt eines ordentlichen Geschäfts-manns leisten, ins Leben gerufen.
Hinzu kommen besondere Haf-tungsvorschriften, insbesondere inBezug auf die persönliche Haftungfür die Abführung von Sozialversi-cherungsbeiträgen sowie Umsatz-steuer. Abgerundet wird dies durchstrafrechtliche Normen für den Fall,dass trotz Zahlungsunfähigkeit oderÜberschuldung nicht fristgerecht in-nerhalb von drei Wochen ein Insol-venzantrag gestellt wird. Daran siehtman, wie weitreichend und teilweisekompliziert die gesetzlichen Rege-lungen in Bezug auf die Erbringungund Erhaltung des Kapitals der Ge-sellschaft sind. Dies wurde und wirdvon vielen unterschätzt.
Autor: RA Andreas Stratenwerth, Bie-lefeld

Immobilienrecht -
Architektenvertrag

Entgeltlicher Auftrag oder
(unentgeltliche) Akquisition?

Wirtschaftsrecht -
Grundlagen der GmbH

Eine GmbH ist eine juristische Person,
die mit ihrem Vermögen haftet.
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Wie kann der Unterhalsgläubiger dieUnterhaltsschulden im Insolvenz-verfahren durchsetzen? Ein Schuld-ner ist insolvent, wenn sein Vermö-gen zur Befriedigung aller seinerGläubiger nicht mehr ausreicht.Dann kann er durch einen Eigenan-trag oder ein Gläubiger durch einenFremdantrag die Eröffnung undDurchführung eines Insolvenzver-fahrens beantragen. Dieses Verfah-ren dient zu einer gleichmäßigenBefriedung aller Gläubiger und stelltdem Schuldner nach der Wohlver-haltensperiode eine Restschuldbe-freiung in Aussicht.
Keine Privilegierung

Hat der Schuldner den Unterhaltschon längere Zeit nicht gezahlt, soist der Unterhaltsgläubiger für dieUnterhaltsschulden im VerfahrenInsolvenzgläubiger. Das bedeutet,dass er nicht privilegiert wird, son-dern nur gleichmäßig zusammen mitden anderen Insolvenzgläubigerneine bestimmte Quote erhält. DieUnterhaltsschulden kann der Gläu-biger nach Beendigung des Insol-venzverfahrens auch nicht mehr vomSchuldner fordern, da deren Durch-setzbarkeit dann an der Erteilung derRestschuldbefreiung scheitert.
Wichtig ist, dass der Gläubiger dieUnterhaltsschulden gegenüber demInsolvenzverwalter anmeldet, um ander gleichmäßigen Verteilung teilneh-men zu können. Es besteht die Mög-lichkeit die Unterhaltsschulden mitdem Verweis auf eine vorsätzlichbegangene, unerlaubte Handlung vonder Restschuldbefreiung auszu-schließen. Das Gesetz hält es fürunbillig, dass ein Schuldner von Ver-bindlichkeiten gegenüber einem Gläu-biger befreit wird, den er vorsätz-lich geschädigt hat. Als unerlaubteHandlungen kommen die vorsätzli-che, sittenwidrige Schädigung oderdie Unterhaltspflichtverletzung inBetracht.
Der laufende Unterhalt, der nach derEröffnung des Insolvenzverfahrensentsteht, stellt eine neue Verbind-

lichkeit dar. Dies bedeutet, dass derGläubiger mit neuen Unterhalts-schulden nicht Insolvenzgläubigersondern Neugläubiger ist. Neue Un-terhaltsschulden unterfallen nichtder Restschuldbefreiung, da sie nichtin das Insolvenzverfahren als Insol-venzforderungen fallen.
Neuschulden

Während des Insolvenzverfahrensist der Insolvenzverwalter verpflich-tet zu kontrollieren, ob der Unter-halt tatsächlich gezahlt wird, da demSchuldner nur dann der erhöhte,pfändungsfreie Betrag zusteht. Da-her ist es sinnvoll den Insolvenzver-walter darüber zu informieren, wennder Unterhalt nicht gezahlt wird,damit dieser einen entsprechend hö-heren Betrag einbehält.
Kommt es zu neuen Unterhalts-schulden, gibt es während des Insol-venzverfahrens auch die Möglichkeitder Pfändung. Insoweit kann der Un-terhaltsgläubiger den Unterhalt di-rekt vom Arbeitgeber, der Renten-stelle oder ähnlichen erhalten. Ent-stehen Unterhaltsschulden in derZeit nach der Insolvenzeröffnung, sodürfen diese Neuverbindlichkeitenauch in Neuvermögen des Schuld-ners vollstreckt werden. Der Abtre-tung unterliegt nur der Teil des Ein-kommens, der der Pfändung unter-liegt. Hat der Schuldner also wäh-rend des Insolvenzverfahrens neuesVermögen, beispielsweise Spargut-haben aus seinen ihm verbleibendenBezügen angespart, kann wegen Un-terhaltsschulden uneingeschränkt indieses Vermögen vollstreckt werden.
Darüber hinaus kann der Unterhalts-gläubiger auch den Treuebonus desSchuldners pfänden. Der Insolvenz-verwalter hat von den Beträgen, dieer durch die Abtretung erlangt hat,nach Ablauf von vier Jahren seit derAufhebung des Insolvenzverfahrenszehn Prozent und nach Ablauf vonfünf Jahren 15 Prozent an denSchuldner abzuführen. Auch Steu-ererstattungen sind pfändbar, da essich nicht um Einkommen sondernum einen öffentlich rechtlichen Er-stattungsanspruch handelt.
Autorin: RAin Franziska Facius, Ru-dolstadt

Freiwillige Zuwendungen des Ar-beitgebers an seine Mitarbeiter, dienicht in den Betriebsvereinbarungen,Tarifverträgen oder den Arbeitsver-trägen geregelt sind, können oft un-erwartet zu einer so genannten �be-trieblichen Übung� werden. Damitwird die Leistungsverpflichtung alsdauerhaft angesehen.
Mitarbeiteranspruch

Unter einer betrieblichen Übung ver-steht man die regelmäßige Wieder-holung bestimmter, gleichförmigerVerhaltensweisen des Arbeitgebers,die bei den Arbeitnehmern das Ver-trauen entstehen lassen, dass ihnendie bestimmte Vergünstigung aufDauer gewährt werden soll. Die häu-

figsten Fälle sind Zahlungen vonGratifikationen, Prämien, Weih-nachts- und Urlaubsgeld, sowie Re-gelungen zu Pausen und Urlaubsge-währung. Zahlen Sie als Unterneh-mer also über mindestens drei Jahreetwa Gratifikationen in gleicher Artund Weise, so ist eine betrieblicheÜbung im Unternehmen entstanden,auf die Ihre Mitarbeiter einen An-spruch haben.
In Krisenzeiten bedeuten solche Ver-günstigungen häufig eine Belastungfür das Unternehmen. Als Unterneh-mer oder Arbeitgeber möchte mansich gerne davon befreien. Das warnach bisheriger Rechtsprechungdurch eine gegenläufige, betrieblicheÜbung möglich. Der Arbeitgebermusste seinen Mitarbeitern unmiss-verständlich mitteilen, dass die bis-herigen Vergünstigungen in Zukunftnur freiwillig und ohne Begründung

eines Rechtsanspruches erbrachtwerden. Widersprachen die Arbeit-nehmer dem über einen Zeitraum vondrei Jahren nicht, bestand keine Ver-pflichtung des Arbeitgebers mehr.
Änderungsvereinbarung

Nach dem Inkrafttreten des Geset-zes zur Modernisierung des Schuld-rechts am 1. Januar 2002 hat dasBundesarbeitsgericht mit seinemUrteil vom 18. März 2009 (Akten-zeichen: 10 AZR 281/08) dieseRechtsprechung aufgegeben. Nach §308 Nr. 5 Bürgerliches Gesetzbuchist eine Regelung unwirksam, in derdem Schweigen des Arbeitnehmersein bestimmter Erklärungswert bei-gemessen wird. Arbeitgebern wird es

damit praktisch unmöglich, sich vonVergünstigungen, die durch eine be-triebliche Übung entstanden sind,wieder zu befreien. Der Anspruchdes Mitarbeiters auf Gewährung derVergünstigung kann nur durch eineentsprechende, ausdrückliche, ver-tragliche Vereinbarung oder Ände-rungskündigung beseitigt werden.
Am Besten ist es daher für ein Un-ternehmen, wenn erst gar keine be-triebliche Übung entsteht. Als Ar-beitgeber sollten Sie Vergünstigun-gen deshalb von vorneherein nur un-ter dem eindeutigen und unmissver-ständlichen Vorbehalt der Freiwillig-keit und ohne Begründung einesRechtsanspruchs gewähren. So kön-nen Sie eine betriebliche Übung ver-hindern.
Autorin: RAin Susanne Korff, Esslin-gen
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Was tun, wenn der Unterhaltsschuldner
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Für �immer und ewig� gebunden?
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Rechtlicher Hinweis
Die Beiträge dieser Zeitung könnennicht ohne Weiteres auf Ihren Fallübertragen werden und eine Rechts-und/oder Steuerberatung nicht erset-zen. (Anm. d. Red.)

hält sich zuverlässig oder das Aus-fallhonorar kann gerichtlich un-problematisch durchgesetzt werden.
Weitere Voraussetzungen

Damit sind wir bei der Frage ange-kommen, welche weiteren, juristi-schen Voraussetzungen Sie schaffensollten, um Ausfallhonorar geltendzu machen. Wie bereits beschriebenmüssen Sie eine Bestellpraxis füh-ren. Darüber hinaus sollten Sie IhrePatienten ausdrücklich darauf hin-weisen, dass Sie sich vorbehaltenAusfallhonorar geltend zu machen,wenn reservierte und nicht rechtzei-tig abgesagte Termine nicht wahrge-nommen werden. Dazu bieten sichIhnen unterschiedliche Möglichkei-ten.
Zum Einen haben Sie die Möglich-keit mit Ihren Patienten eine geson-derte, schriftliche Vereinbarung überdie Geltendmachung von Ausfallho-norar zu schließen. Eine solche Ver-einbarung kann bezogen auf einenkonkreten Termin erfolgen oder alsallgemeine Vereinbarung geschlossenwerden. Sie sollte den Hinweis ent-halten, dass Sie eine Bestellpraxisführen und vereinbarte Termine kon-kret für den Patienten freigehaltenwerden. Ein weiterer Hinweis biswann eine Absage oder Verschiebungdes Termins möglich ist ohne dasAusfallhonorar anfällt sollte nichtfehlen, ebenso dass sie sich vorbe-halten Ausfallhonorar geltend zumachen. Hinzu kommt eine Angabein welcher Höhe Ausfallhonorar ent-steht und schließlich Ort und Da-tum der Vereinbarung sowie Ihre unddie Unterschrift Ihres Patienten.
Der Zeitpunkt bis zu dem eine Ter-minabsage erfolgen sollte, ist abhän-gig von der Praxisorganisation undder vorgesehenen Behandlung. Häu-fig finden sich in den Vereinbarun-gen Zeiträume von 24 oder 48 Stun-den innerhalb derer Termine ver-schoben oder abgesagt werden sol-len. Für umfangreiche Behandlungenist aber auch eine längere Absage-frist denkbar. Neben einer gesonder-ten Vereinbarung besteht auch dieMöglichkeit, den Patienten am Endedes Anamnesebogens auf die Mög-lichkeit der Geltendmachung vonAusfallhonorar hinzuweisen.
Ein solcher Hinweis sollte densel-ben Inhalt wie die zuvor dargestellteVereinbarung haben. Wichtig ist, dass

Dienstagnachmittag, 16.00 Uhr, derTerminkalender sieht die Behandlungdes Herrn Bleibtweg vor, aber dererscheint nicht. Sitzen noch Patien-ten im Wartezimmer, mag die ausge-fallene Behandlung die Arbeitsbelas-tung verringern. Führen Sie eine Be-stellpraxis ist der Arbeitsausfallziemlich ärgerlich. In jedem Fall stelltsich die Frage, ob und in welcherHöhe Sie ein Ausfallhonorar geltendmachen können.
Nichterscheinen

Die rechtliche Beurteilung dieser Si-tuation ist nicht einheitlich. Wäh-rend ein Teil der Rechtsprechung zudem Ergebnis kommt, dass ein An-spruch auf Ausfallhonorar besteht,lehnt ein anderer Teil ein Ausfallho-norar ab. Entscheidend ist daherimmer der Einzelfall. Auf diesenkönnen Sie durch die OrganisationIhrer Praxis Einfluss nehmen.
Der Ausgangspunkt aller Überlegun-gen ist der Behandlungsvertrag zwi-schen Arzt und Patient, der alle ge-genseitigen Rechte und Pflichten re-gelt. Dieser Vertrag wird sowohl mitprivat, wie auch mit gesetzlich ver-sicherten Patienten geschlossen undkann grundsätzlich jederzeit gekün-digt werden. Als eine solche Kündi-gung wird häufig das Nichterschei-nen zu einem Termin gewertet. Dashat zur Folge, dass Sie gegen IhrenPatienten keinen Anspruch auf Aus-fallhonorar haben. Dieser Beurtei-lung liegt die Überlegung zugrunde,dass die Vereinbarung eines Terminsnoch keine konkrete Behandlungs-vereinbarung darstellt.
Diese Beurteilung ändert sich, wennSie mit längeren Terminvorläufenarbeiten und mit Ihren Patientenkonkrete, auf die Dauer der Behand-lung abgestimmte Termine vereinba-ren, zu denen auch kein weitererPatient in der Praxis ist (so genann-te Bestellpraxis). Dann gerät Ihr Pa-tient in einen so genannten Annah-meverzug, wenn er nicht erscheintoder den Termin zu spät absagt. Ineinem solchen Fall entsteht durchdas Wegbleiben des Patienten Leer-lauf, da Sie zu dieser bestimmtenUhrzeit Behandlungszeit reservierthatten. Ist der Patient in Verzug, sohat er - abstrakt formuliert - den

Schaden zu ersetzen, der durch denVerzug entsteht.
Bestellpraxis

Eine Analyse der derzeitigen Recht-sprechung zeigt, dass das Führeneiner Bestellpraxis eine wesentlicheVoraussetzung für das erfolgreicheEinklagen von Ausfallhonorar ist. Istdurch das Wegbleiben eines Patien-ten Leerlauf entstanden, stellt sichdie Frage nach dem Ausfallhonorar,beziehungsweise nach seiner Höhe.Knüpft man bei der vorstehendenabstrakten Formulierung an, so mussder Patient die Kosten einer Behand-lung tragen, die er nicht in Anspruchgenommen hat. Allerdings dürfen er-sparte Aufwendungen wie Mate-rial- und Laborkosten nicht geltendgemacht werden.
Diese Art der Schadensberechnungwirft weitere Fragen auf: Was ist,wenn der Patient die Arbeiten zweiWochen später ausführen lässt? Istdann auch ein Schaden in Höhe derBehandlungskosten abzüglich er-sparter Aufwendungen entstanden?Schließlich konnte das Geld ja spä-ter verdient werden. Auch hier hängtdie Beurteilung entscheidend vomEinzelfall ab.
Ein relativ sicherer und von den Ge-richten positiv aufgenommener Wegist das Ausfallhonorar auf der Basisdes durchschnittlichen Kostenfak-tors einer Praxis zu berechnen. Die-ser Betrag geht Ihnen in jedem Fallverloren, wenn ihr üblicher Praxis-betrieb ruht, weil ein Patient nichtzum vereinbarten Termin erscheint.Üblicherweise ist der durchschnitt-liche Kostenfaktor geringer als dasHonorar einer umfangreichen Be-handlung, aber wesentlich einfacherund ohne großartige Berechnungenim Einzelfall nachzuweisen. Darüberhinaus lehrt die Erfahrung mehrerergerichtlicher Verfahren zum Ausfall-honorar, dass der durchschnittlicheKostenfaktor einer Praxis nur sehrwenig Angriffsfläche für Einwändedes Patienten bietet und von denGerichten anerkannt wird.
Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie Ih-rem Patienten von Anfang an mittei-len können, was auf ihn zukommt,wenn er einen Termin nicht einhältoder nicht rechtzeitig absagt. Stehtda ein konkreter Betrag erzeugt dasWirkung. Entweder wird der Pa-tient dadurch abgeschreckt und ver-
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der Hinweis von dem übrigen Anam-nesebogen deutlich abgesetzt ist,beispielsweise durch einen Rahmenund der Patient die Kenntnisnahmedes Hinweises zum Ausfallhonorardurch seine Unterschrift bestätigt.Außerdem haben Sie die Möglich-keit, Ihren Patienten bei der konkre-ten Terminvergabe auf die Geltend-machung von Ausfallhonorar schrift-lich hinzuweisen. Hierbei können Sieauch die Art und die Dauer der ge-planten Behandlung angeben. DerTerminzettel kann dabei zur konkre-ten Vereinbarung werden, wenn Sieund Ihr Patient ihn unterschreiben.
Fingerspitzengefühl

Eines sollte bei all den juristischenund strategischen Überlegungen je-doch nie vergessen werden: Bei derGeltendmachung von Ausfallhono-rar ist in jedem Fall Fingerspitzen-gefühl gefragt. Dabei stehen folgen-de Fragen im Raum: Wie wichtig istder Patient aus unternehmerischerSicht, kommt er �nur� einmal im Jahrzur Durchsicht oder wird seine ge-samte Familie von Ihnen behandelt?Können Sie es sich leisten, den Pa-tienten zu verärgern? Ist er erst sehrkurz Ihr Patient oder kennen Sie sichschon länger? Ist der Patient grund-sätzlich zuverlässig oder ist er sehrnachlässig? Erleben Sie die Zusam-menarbeit als angenehm oder wün-schen Sie sich andere Patienten?Auch wenn Sie alle juristischenTrümpfe auf Ihrer Seite haben - amStammtisch ist immer der Patient dasOpfer. Gleichwohl zeigt die Erfah-rung, dass bereits eine mögliche Gel-tendmachung von Ausfallhonorarpositive Auswirkungen auf den Pra-xisalltag hat.
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